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Beharrlichkeit zur Abwehr

Abwehr setzt eine Bedrohung für das Existenzielle voraus, das es zu erhalten
gilt. Angesichts des ideologischen Machtstrebens und der permanenten, in
Kriegführung, Gewaltakten und ordnungsauf lösenden Aktionen aktualisierten
Auseinandersetzung der Ideologien verschiedenster Richtung ist die Bedrohung

von Leben und Staat latent oder akut. Auf Abwehr gegenüber der
Bedrohung zu beharren, ist die Folgerung aus dem Willen, Leben und Staat zu
erhalten. Der Wille zum Leben liegt im Sinne des Lebens selbst begründet,
der Wille zum Staat liegt in der Berechtigung zum freiheitlich organisierten
Zusammenleben in einer von Interdependenz und Integration und von totalitärer

Erfassung der Menschen gezeichneten Welt.
Die Abwehr der Bedrohung von Leben und Staat ist mannigfaltig; ihre Formen
greifen ineinander, sind kaum in eine Reihenfolge einzugliedern und
bedürfen der Koordination (Gesamtverteidigung), um den Erfolg der Anstrengungen

zu erhöhen. Die wichtigsten Formen der Abwehr sind

die Effizienz der politischen Führung;
die Neutralitätspolitik;
die Fortsetzung der staatlichen Funktionen im Notstand;
die Erhaltung des Lebens durch Zivilschutz, AC-Schutz, Sanitätsdienst und
Kriegswirtschaft;
der Schutz des in der Rechtsordnung konkretisierten Staatsgedankens durch
Massnahmen des Staatsschutzes und des psychologischen Widerstandes;
die militärische Aktion.

Die politische Führung und die staatlichen Funktionen sind im freiheitlichen
Staat, im Rechtsstaat, nach den demokratischen, liberalen, föderalistischen,
gewaltentrennenden Prinzipien verteilt. Diese aus den politischen Gegebenheiten

zu begreifende Struktur der Staatsführung vermag im Notstand, d. h.

in der akuten Bedrohung, die Verwirklichung des durch die Staatsverfassung

normierten Staatsgedankens nicht zu garantieren. Die Kompetenzen
zu den staatlichen Funktionen bedürfen im Notstand einerseits der Konzentration,

anderseits aber der Delegation, wenn die zentralen Organe ihre
Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Damit können die innerstaatlichen
Körperschaften, die in der Schweiz politisch und rechtlich festgefügte Strukturen

(Kantone, Gemeinden) darstellen, in die Lage kommen, die Idee des

Bundesstaates, seine Rechtsordnung und seine Aufgaben innerhalb ihres
Hoheitsgebietes, aber im Rahmen des Bundesrechts, weiterzutragen und
weiterzuführen. In den Kantonen selbst liegen die Probleme ähnlich.
Die Vorbereitungen zur Abwehr bringen wenig politischen Ertrag und
erfahren Widerspruch und Ablehnung, wo die Verantwortung für das Existenzielle,

vorab für den Staat, fehlt. Dabei ist aber der abwehrbereite neutrale
Kleinstaat der sicherste Faktor in der Erhaltung des Friedens. Im Verzicht
auf die Abwehr muss er deshalb der letzte sein.

Dr. P. Siegenthaler

Chef des Dienstes für kriegsnotrechtliche Sonderfragen
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
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